
Große Kreisstadt 
Radeberg 
Der Oberbürgermeister 
 

 
Absender: Stadtplanung Vorlage-Nr.: SR051-2016 
Bearbeiter: Ute Vogel 
 
in Zusammenarbeit mit: 
 
 
 
 

Datum: 19.08.2016 
Aktenzeichen: 631 

  

Beschlussvorlage 

 
Veränderungssperre nach § 14 BauGB für den Bereich des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes Nr. 72 "Feuchtwiese zwischen Parkstraße und Am Wald, Ortsteil 
Liegau - Augustusbad" 
 
Beratungsfolge: 

Gremium am Status Abstimmung 

   Anw. Ja Nein Enth 
 

Ortschaftsrat Liegau - Augustusbad 24.08.2016 Ö     
 

Stadtrat 31.08.2016 Ö     
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Zur Sicherung der Planung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 72 „Feuchtwiese 

zwischen Parkstraße und Am Wald, OT Liegau - Augustusbad“  wird die Satzung einer 
Veränderungssperre beschlossen. 

2. Die Veränderungssperre gilt für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 72 
„Feuchtwiese zwischen Parkstraße und Am Wald, OT Liegau - Augustusbad“ und betrifft die 
Flurstücke der Gemarkung Liegau – Augustusbad: 669, 234/19, 234/20, 234/21, 234/22, 
234/24, 234/64, 234 d. 

3. Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann in Anwendung von § 14 
Abs. 2 BauGB von der Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. 

4. Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 
sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher rechtsmäßig ausgeübten Nutzung 
werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 

5. Diese Veränderungssperre tritt  am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, 
sobald und soweit die Bauleitplanung für das von der Veränderungssperre betroffene Gebiet 
rechtverbindlich abgeschlossen ist, spätestens jedoch 2 Jahre nach ihrem Inkrafttreten. 

 
 
 
Gerhard Lemm 
Oberbürgermeister 



Begründung: 
Die Stadt Radeberg wird aktuell im Rahmen eines Antrages auf Vorbescheid für die Errichtung 
eines Einfamilienhauses auf Flstck. 699 Gemarkung Liegau – Augustusbad im 
Ersetzungsverfahren des gemeindlichen Einvernehmens nach § 71 Abs. 4 SächBO gehört. 
 
Um die Umsetzung des Beschluss des Ortschaftsrates Liegau - Augustusbad ORLA013-2016 vom 
15.06.2016 zu sichern, wird vorgeschlagen, für diesen Bereich eine Veränderungssperre zu 
beschließen. 
 
 
 
Anlage/n 
 
Anhörungsschreiben LRA Bautzen zur Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens 
Auszug aus der Niederschrift ORLA013-2016 
Satzung über eine Veränderungssperre 
Anlage zur Satzung über eine Veränderungssperre 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: Kurze Darstellung der einmaligen Beschaffungs- / Herstellungskosten, der 

jährl. Folgekosten / -lasten und der objektbezogenen Einnahmen: 

  

Veranschlagung:  

Ergebnishaushalt:   

Finanzhaushalt:   

Haushaltsstelle: 

 

 
 
 

Beteiligte Ämter Ergebnis Datum Handzeichen/Name 

Stadtplanung Zustimmung 11.08.2016 Vogel, Ute 
 
 























Satzung 
 

über eine Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 72 „Feuchtwiese zwischen Parkstraße und Am Wald, Ortsteil Liegau – 

Augustusbad“ 
 
Nach §§ 14 Abs.1 und 16 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 
1722) geändert worden ist und in der Verbindung mit § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung  in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2014 SächsGVBl. S. 146), die zuletzt durch Artikel 18 
des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349)  geändert wurde, hat der Stadtrat der Stadt 
Radeberg am ………………….mit Beschluss-Nr. ………….. eine Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 72 „Feuchtwiese zwischen Parkstraße und Am Wald, 
Ortsteil Liegau - Augustusbad“, als Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Die Satzung der Veränderungssperre gilt für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 72 
„Feuchtwiese zwischen Parkstraße und Am Wald, Ortsteil Liegau – Augustusbad“ und betrifft 
folgende Flurstücke der Gemarkung Liegau – Augustusbad: 669, 234/19, 234/20, 234/21, 234/22, 
234/24, 234/64, 234 d (siehe Anlage). 
 
 

§ 2  
Inhalt der Veränderungssperre 

 
Im Gebiet der Veränderungssperre dürfen: 
− Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt 

werden, 
− erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen 

Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, 
nicht vorgenommen werden. 

 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung über die Veränderungssperre tritt am Tag der ortsüblichen Bekanntmachung nach §10 
Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
 
 
 
 
                      
Radeberg, den                        Siegel      Gerhard Lemm  
         Oberbürgermeister          
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Grenze räumlicher Geltungsbereich
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Satzung ü.Veränderungssperre zu
B - Plan Nr. 72
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